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Präsidium: 

Das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen/Georg-August-Universität Göttingen 

Stiftung Öffentlichen Rechts hat am 04.08.2022 die Leitlinie zur Einrichtung eines 

Koordinationspools und Besetzung von Koordinationsstellen an der Georg-August-Universität 

Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts (ohne UMG) beschlossen (§ 37 Abs. 1 Satz 3 NHG).  

 

Leitlinie zur Einrichtung eines Koordinationspools und Besetzung von 

Koordinationsstellen an der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung 

Öffentlichen Rechts (ohne UMG) 

 

Präambel 

1Die Leitlinie beschreibt verbindliche Verfahrensschritte und Regelungen zur Umsetzung 

sowie zur transparenten und verlässlichen Einrichtung und Besetzung von 

Koordinationsstellen. 2Zunächst wird in einer 24-monatigen Testphase die Leitlinie hinsichtlich 

ihrer Praktikabilität evaluiert und anschließend in eine finale Richtlinie überführt. 

3Durch Einrichtung eines Koordinationspools schafft die Universität Göttingen zukunftsfähige 

und unbefristete Beschäftigungsmöglichkeiten für Wissenschaftsmanager*innen und somit 

alternative Karrieremöglichkeiten zur wissenschaftlichen Karriere. 4Erfahrene 

Wissenschaftsmanager*innen stehen so langfristig der Universität Göttingen zur Verfügung 

und unterstützen den Erfolg von Sonderforschungsbereichen (im Folgenden SFB) und 

Graduiertenkollegs (im Folgenden GRK). 5Die Leitlinie soll dazu beitragen, dass nach dem 

Prinzip der Bestenauslese die besten Kandidat*innen für den Koordinationspool ausgewählt 

und gefördert werden können. 

 

1. Einrichtung eines Koordinationspools  

(1) 1Die Universität Göttingen richtet einen Koordinationspool ein. 2Dies bedeutet, dass eine 

bedarfsabhängige Anzahl von Koordinationsstellen für die Koordination von SFBs und GRKs 

dauerhaft (unbefristet) besetzt wird. 3Als Koordinationsstellen gelten Stellen, denen Aufgaben 

koordinativer Art in (Verbund-)Projekten zugewiesen sind und für die ein abgeschlossenes 

wissenschaftliches Hochschulstudium (Master, Diplom, Magister, Staatsexamen) erforderlich 

ist. 4Typische Aufgabenfelder sind unter Punkt 1.1 beschrieben. Eine Promotion ist von Vorteil.  

(2) 1Die Größe des Koordinationspools wird vom Präsidium festgelegt. 2Hierfür erarbeiten die 

Abteilung Forschung und Transfer und die Abteilung Personaladministration und -entwicklung 

eine Empfehlung auf Basis des bisherigen durchschnittlichen Bedarfs der letzten 10 Jahre 

(geförderte SFBs und GRKs) sowie dem absehbaren zukünftigen Bedarf (in Planung 

befindliche SFBs und GRKs). 3Bis diese Zahl an Stellen erreicht ist, können 

Koordinationsstellen unbefristet ausgeschrieben werden. 4Die Anzahl der Stellen kann vom 
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Präsidium im Laufe der Zeit an sich verändernde Bedarfe angepasst werden. 5In begründeten 

Ausnahmefällen kann eine befristete Beschäftigung möglich sein. 6Diese befristet 

beschäftigten Stelleninhaber*innen werden nicht dem Koordinationspool zugeordnet.  

(3) 1Der Aufbau des Koordinationspools erfolgt schrittweise, indem jeder neu eingerichtete 

oder verlängerte SFB und jedes neue oder verlängerte GRK, in dem eine Koordinationsstelle 

vorgesehen ist, diese unbefristet ausschreibt. 2In der Regel hat eine Stelle für ein Projekt einen 

Stellenumfang von 50%.  

(4) 1Der Bedarf und die Finanzierung von Koordinationsstellen in neuen SFBs und GRKs wird 

jeweils im Rahmen von Finanz- und Personalgesprächen mit den Abteilungen Forschung und 

Transfer, Personaladministration und -entwicklung sowie Finanzen und Controlling diskutiert 

und abgestimmt. 2Bis zum Erreichen der aktuell vereinbarten Anzahl an unbefristeten 

Koordinationsstellen hinterlegt die Abteilung Finanzen und Controlling im Zentralen Fonds als 

Absicherung möglicher Finanzierungslücken (siehe auch Vermittlungskonzept unter 1.3) eine 

Ausfallfinanzierung im Umfang von 25% des unbefristeten Vollzeitäquivalents dauerhaft. 3Die 

Ausfallfinanzierung beginnt mit Auslaufen der ersten Förderperiode.  

(5) 1Die abgestimmten Bedarfe an Koordinationsstellen werden jeweils nach den 

Finanzgesprächen dokumentiert und an das Science Manager Hub (siehe unter 1.4) 

kommuniziert. 2Das Science Manager Hub kann diese Bedarfe dann im Rahmen von 

Vermittlungsprozessen berücksichtigen und beginnen, die Verfügbarkeit und Passung von 

unbefristeten Koordinationsstelleninhaber*innen zu prüfen. 

(6) Insofern nicht bereits vor der Bewilligung eines Projekts eine Vermittlung eines*einer 

unbefristet beschäftigten Koordinationsstelleninhaber*in stattgefunden hat (z.B. im Rahmen 

von antragsvorbereiteten Arbeiten), melden sich die Sprecher*innen von erfolgreich bewilligten 

Projekten zeitnah nach Bewilligung beim Science Manager Hub, um die Verfügbarkeit von 

unbefristet beschäftigten Koordinationsstelleninhaber*innen spätestens jetzt zu prüfen und die 

Passung auszuloten. 

(7) 1Sofern zeitnah kein*e entsprechende*r Stelleninhaber*in verfügbar ist und niemand 

befristet aufgestockt werden kann (für die Dauer des Projekts oder zur Überbrückung bis zur 

Verfügbarkeit eines*einer entsprechenden Stelleninhaber*in), kann bis zu der aktuell 

geltenden Anzahl an unbefristeten Koordinationsstellen (siehe Punkt 1, Absatz 2) unbefristet 

ausgeschrieben werden. 2Nach Erreichen der aktuell festgelegten Anzahl an Stellen ist das 

Vorgehen mit dem Präsidium abzustimmen.  

(8) 1Die Besetzung der Koordinationsstellen erfolgt nach einem einheitlichen Verfahren (siehe 

Punkt 2. Besetzungsverfahren). 2Bei der Besetzung der Stellen und Zusammensetzung des 

Koordinationspools wird die Diversifizierung hinsichtlich fachlicher Hintergründe, Erfahrungen 

oder Kenntnisse angestrebt. 3Im Vordergrund steht dabei immer das Prinzip der 

Bestenauslese. 4Bei gleicher Eignung sind bereits an der Universität beschäftigte Personen 
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bevorzugt zu berücksichtigen (§ 30 Abs. 2 Satz 2 TV-L). 5Personen können sich bei Interesse 

auf mehr als eine Stelle bewerben und bei erfolgreicher Bewerbung dem Koordinationspool 

auch mit mehr als 50% zugeordnet sein. 

(9) Die Koordinationsstellen sind jeweils für den Zeitraum der Förderperiode durch den 

Drittmittelgeber einem Projekt zugeordnet und entsprechend die Stelleninhaber*innen 

der*dem Sprecher*in des Projekts fachlich unterstellt.  

 

1.1 Aufgabenprofil von Koordinationsstellen 

(1) 1Mitarbeiter*innen, die auf Koordinationsstellen beschäftigt werden, werden i.d.R. als 

Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung für die Wahrnehmung von Aufgaben im 

Wissenschaftsmanagement beschäftigt. 2Zu den Aufgabenfeldern von Koordinationsstellen 

gehören i.d.R.: 

- Wissenschaftsmanagement, Projektsteuerung und Berichtslegung 

- Finanzmanagement 

- Personalmanagement  

- Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Transfer  

- Veranstaltungsmanagement  

(2) 1Abhängig vom konkreten Projektzuschnitt sowie der personellen Ausstattung des Projekts 

in Bezug auf die Wahrnehmung von koordinativen und administrativen Aufgaben werden die 

Aufgabenbereiche konkretisiert und angepasst. 2Als Grundlage dient die jeweils gültige 

Muster-Tätigkeitsdarstellung (Anlage 1), die vom Science Manager Hub zur Verfügung gestellt 

wird. 

 

1.2 Qualifizierungskonzept 

(1) 1Am Ende des 4. Beschäftigungsmonats nach Antritt einer unbefristeten 

Koordinationsstelle findet mit jede*m Stelleninhaber*in ein Bedarfserhebungsgespräch (siehe 

auch Punkt 2.5) mit dem Science Manager Hub statt. 2Auf Anfrage können weitere 

Bedarfserhebungsgespräche stattfinden. 3Ebenso können sich andere Stelleninhaber*innen 

im Wissenschaftsmanagement mit ihren Bedarfen an das Science Manager Hub wenden und 

ein Bedarfserhebungsgespräch anfragen. 

 

1.3 Vermittlungskonzept 

(1) 1Sechs Monate vor Ende einer Förderperiode melden sich unbefristet beschäftigte 

Koordinationsstelleninhaber*innen beim Science Manager Hub im Bereich Personal- und 

Organisationsentwicklung. 2Bei Planung und Erfolg eines Verlängerungsantrags für das 

aktuelle Projekt wird die Weiterbeschäftigung im verlängerten Projekt angestrebt. 3Ist keine 
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Fortsetzung des aktuellen Projekts in Planung, wird nach Ende des aktuellen Projekts die 

Weiterbeschäftigung in einem neuen Projekt angestrebt. 

(2) 1In jedem Fall werden nach Meldung beim Science Manager Hub alternative 

Beschäftigungs- bzw. Überbrückungsoptionen ausgelotet und besprochen. 2Alternative 

Beschäftigungs- und Überbrückungsmöglichkeiten können sein: 

- in Planung befindliche neue SFBs und GRKs mit Bedarf an Koordinationsstellen 

- Weiterbeschäftigung im aktuellen Projektkontext für Projektabschlussarbeiten für einen 

begrenzten Zeitraum, der sich am Bedarf und zu überbrückenden Zeiträumen 

ausrichtet 

- Beschäftigung im Rahmen von antragsvorbereitenden Arbeiten bei Neuanträgen 

- zeitlich begrenzte Mitarbeit an aktuellen strategischen Projekten der Universität 

(3) 1Darüber hinaus ist für Überbrückungszwecke die zeitlich befristete Vermittlung auf Stellen 

mit entsprechendem Anforderungsprofil möglich. 2Ebenso ist es möglich, dass sich 

Stelleninhaber*innen auf andere unbefristete Stellen innerhalb der Universität bewerben, die 

ihrem Qualifikationsprofil entsprechen. 3Bei erfolgreicher Bewerbung auf andere unbefristete 

Stellen entfällt die Zuordnung zum Koordinationspool im entsprechenden Stellenumfang. 

(4) 1Sind verschiedene Einsatzgebiete möglich und sinnvoll, werden die Wünsche des*der 

Stelleninhaber*in berücksichtigt. 2In Fällen, in denen verschiedene Bedarfe miteinander 

konkurrieren, entscheidet die*der für Personal zuständige Vizepräsident*in (ggf. nach 

Beratung im Präsidium); ggf. ist der Personalrat nach § 65 II Nr. 5, 6 und 7 NPersVG zu 

beteiligen. 

(5) Unbefristet beschäftigte Stelleninhaber*innen mit weniger als 100% Stellenumfang können 

sich ebenso beim Science Manager Hub melden, wenn sie Interesse an einer zeitlich 

befristeten Aufstockung haben. 

 

1.4 Das Science Manager Hub 

(1) Das Science Manager Hub im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung dient als 

zentrale Anlaufstelle für die Betreuung des Koordinationspools und die Organisation von 

vereinbarten Rahmenbedingungen.  

(2) Das Science Manager Hub hat folgende Aufgaben: 

- Unterstützung der Besetzungsverfahrung in der Umsetzung des Auswahlverfahrens 

(2.3) 

- Durchführen von Bedarfserhebungsgespräche mit unbefristet beschäftigten und 

weiteren interessierten Koordinationsstelleninhaber*innen (1.2) 

- Organisation interner Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote in Abhängigkeit vom 

ermittelten Bedarf (1.2) 
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- Begleitung und Beratung von Koordinator*innen, Sprecher*innen in 

Vermittlungsprozessen (1.3) 

(3) 1Das Science Manager Hub tauscht sich regelmäßig zu Projektlaufzeiten, 

Projektneuanträgen, Verlängerungen und Bewilligungen mit der Abteilung Forschung und 

Transfer und mit der Personaladministration aus. 2Zukünftige Sprecher*innen von SFBs und 

GRKs besprechen ihre Planung und Bedarfe in Bezug auf Koordinationsstellen mit der 

Abteilung Forschung und Transfer. 3Anträge auf personelle Unterstützung für die Erarbeitung 

und Beantragung von Projektneuanträgen richten sich weiterhin an die Abteilung Forschung 

und Transfer (siehe auch „Programme zur Anschubfinanzierung für Projektanträge“). 

(4) 1Das Science Manager Hub steht auch beratend zur Verfügung, wenn aktuelle 

Sprecher*innen Koordinationsstellen befristet zwischenbesetzen müssen (z.B. aufgrund von 

Mutterschutz, Eltern(teil)zeiten oder längeren krankheitsbedingten Ausfällen). 2Hier kann das 

Science Manager Hub prüfen, in wie weit andere unbefristet beschäftigte Koordinationsstellen-

inhaber*innen zeitweise zur Verfügung stehen oder bereit sind, befristet aufzustocken. 

 

2. Besetzungsverfahren  

(1) 1Es gelten die gesetzlichen sowie die bei der Universität existierenden allgemeinen 

Regelungen zum Auswahl- und Besetzungsverfahren (bspw. „Hinweise zu 

Stellenausschreibung und Stellenbesetzung“). 2Der*dem zuständigen Gleichstellungs-

beauftragten sowie dem Personalrat wird Gelegenheit zur Teilnahme an der 

Auswahlkommission gegeben. 3Zudem ist die Vertrauensperson der Schwerbehinderten in 

das Verfahren einzubeziehen, sobald sich mindestens eine schwerbehinderte/ gleichgestellte 

Person bewirbt. 

(2) Ergänzende bzw. besonders zu beachtende Regelungen für die Besetzung von 

Koordinationsstellen von SFBs und GRKs sind nachfolgend dargestellt.  

 

2.1. Prüfung einer Besetzung mit Ausschreibungsverzicht 

1Spätestens nach Bewilligung von neuen SFBs und GRKs und sowie bei Verlängerung von 

SFBs und GRKs, deren Koordinationsstellen befristet besetzt sind, findet eine Prüfung der 

Verfügbarkeit und Passung von bereits unbefristet beschäftigten Koordinationsstellen-

inhaber*innen statt. 2Ist im Rahmen dieser Prüfung keine interne Besetzung durch Umsetzung 

oder zeitlich befristete Aufstockung möglich, erfolgt die Ausschreibung der Stelle. 
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2.2 Ausschreibung 

(1) 1Koordinationsstellen werden in der Regel intern und extern sowie überregional sichtbar 

ausgeschrieben, um aus einer soliden Anzahl von Bewerber*innen die Besten auszuwählen. 

2Nach Möglichkeit findet eine aktive Rekrutierung über entsprechende Verteiler und Foren 

statt.  

(2) 1Die Ausschreibung der Koordinationsstellen von SFBs und GRKs orientiert sich an der 

„Muster-Ausschreibung für Koordinationsstellen in GRKs oder SFBs“ (Anlage 2). 2In ihr sind 

typische zu verrichtende Arbeitsaufgaben, das festgelegte Anforderungsprofil sowie die 

organisatorische Anbindung der Stelle beschrieben.  

(3) Im Ausschreibungstext werden die Projekte, die nach Einstellung zunächst als 

Einsatzgebiet dienen, beschrieben und kenntlich gemacht, mit welchem Anteil der Arbeitszeit 

die Stelle in diesem Projekt eingebunden sein wird. 

(4) Die einstellenden Einrichtungen nutzen i.d.R. das Online-Bewerbungsmanagement (OBM) 

für das Stellenbesetzungsverfahren, das die Transparenz des Auswahlverfahrens erhöht und 

die Arbeit der Auswahlkommission erleichtert.  

 

2.3 Auswahlkommission 

(1) Zur Sicherstellung einer qualitätsorientierten und mehrheitsfähigen Personalauswahl 

nehmen neben dem*der zuständigen Sprecher*in, der*die Sprecher*in eines anderen 

Verbundprojekts sowie ein*e Vertreter*in der Personalentwicklung an jedem Verfahren teil. 

(2) Entsprechend besteht die Auswahlkommission aus  

- mindestens zwei Mitgliedern der Gruppe der Hochschullehrenden – i.d.R. der*die 

zuständige Sprecher*in des einstellenden Projekts und ein*e Sprecher*in eines 

anderen Verbundprojekts – dabei ist möglichst auf eine diverse Zusammensetzung 

bezogen auf die Fachkulturen zu achten 

- einer*m Vertreter*in des Bereichs Personal- und Organisationsentwicklung  

(3) Einzuladen sind folgende Vertreter*innen: 

- ein*e Vertreter*in des Personalrats 

- ein*e Gleichstellungsbeauftragte*r 

- ggf. Schwerbehindertenvertretung   

- Mitglieder des Präsidiums 

(4) Optional können weitere Personen an der Auswahlkommission teilnehmen, z.B.:  

- eine weitere Person der Abteilung Personaladministration und Personalentwicklung  
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2.4 Auswahlverfahren  

(1) 1Alle Verfahren zur Besetzung von Koordinationsstellen, die dem Koordinationspool 

zugeordnet werden sollen, sollen nach einem einheitlichen Auswahlverfahren besetzt werden. 

2Die Einheitlichkeit des Auswahlverfahrens wird durch Beteiligung des Bereichs Personal- und 

Organisationsentwicklung sichergestellt. 

(2) 1Dieses Verfahren basiert auf einem mit aktuellen und potentiellen Sprecher*innen 

abgestimmten Anforderungsprofil. 2Es enthält relevante zentrale Kompetenzen, die mit 

modernen Methoden der Personalauswahl und -diagnostik im Auswahlverfahren beurteilt 

werden. 3Das Auswahlverfahren soll als mehrstufiger Prozess stattfinden, bestehend aus der 

Vorauswahl, dem Einsatz psychologisch-diagnostischer Testverfahren sowie der 

Durchführung eines strukturierten Interviews.  

(3) 1Im Auswahlgespräch wird der*dem Bewerber*in das gesamte Aufgabenprofil und die 

Aufgaben transparent dargestellt. 2Ebenso wird auf die Besonderheiten der dem 

Koordinationspool zugeordneten Stelle eingegangen und die Weitervermittlung in andere 

Projekte oder der Einsatz in anderen Koordinationsaufgaben erläutert. 

(4) Der Auswahlvorschlag wird entweder unter Teilnahme eines oder mehrerer Mitglieder des 

Präsidiums erstellt oder ist dem Präsidium vor Einstellung vorzulegen. 

(5) 1Der Auswahlvorschlag und eine schriftliche Auswahlbegründung der Auswahlkommission 

sind mit den für die Einstellung erforderlichen Angaben der Einrichtung der Abteilung 

Personaladministration und -entwicklung zuzuleiten. 2Hier werden dann alle weiteren 

Einstellungsschritte inkl. Beteiligung der erforderlichen Interessensvertretungen und Gremien 

umgesetzt.  

 

2.5 Bedarfserhebungsgespräch und Probezeit  

(1) 1Jede*r Stelleninhaber*in erhält am Ende des 4. Beschäftigungsmonates nach Dienstantritt 

ein Bedarfserhebungsgespräch durch die Personalentwicklung. 2Grundlage für dieses 

Gespräch ist das Anforderungsprofil für Koordinationsstellen, welches auch die Grundlage für 

das Besetzungsverfahren ist. 3Für dieses Gespräch holt die Personalentwicklung auch 

relevantes Feedback des*der zuständigen Dienstvorgesetzten ein. 4Sie unterstützt die*den 

Stelleninhaber*in bei der Auswahl geeigneter Qualifizierungsmaßnahmen und organisiert bei 

Bedarf geeignete interne Maßnahmen.  

(2) 1Bei neueingestellten Stelleninhaber*innen wird mit Einholung des Feedbacks gleichzeitig 

ein Hinweis auf die Notwendigkeit einer dienstlichen Beurteilung von Stelleninhaber*in vor dem 

Ende der Probezeit gegeben. 2Das Nähere regelt die Beurteilungsrichtlinie der Universität 

Göttingen. 
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3. Evaluation und Weiterentwicklung des Koordinationspools 

(1) 1Die Anpassung und Weiterentwicklung des Koordinationspools und aller entsprechenden 

Verfahren und Regelungen erfolgen kontinuierlich. 2Spätestens nach 24 Monaten oder der 

Besetzung der Hälfte der geplanten Koordinationsstellen, die dem Koordinationspool 

zugeordnet sind, erfolgt eine Evaluation des Koordinationspools und aller entsprechenden 

Verfahren und Regelungen. 3Bei der Evaluation und Weiterentwicklung des Konzepts werden 

die Perspektiven der Sprecher*innen und Koordinator*innen sowie aller Verfahrensbeteiligter 

einbezogen.  

(2) Bei der Evaluation kann die Erweiterung des Konzepts auf andere Forschungsverbünde 

geprüft werden.  

4. In Kraft treten  

Die Leitlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen in Kraft. 
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Anlage 2 
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Fakultätsübergreifende Einrichtungen: 

Einvernehmlich haben der Senat (22.06.2022) und das Präsidium (19.07.2022) die zweite 

Änderung der „Ordnung für das Göttinger Graduiertenzentrum für Neurowissenschaften, 

Biophysik und molekulare Biowissenschaften (GGNB) der Georg-August-Universität 

Göttingen“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.04.2019 (Amtliche Mitteilungen I       

Nr. 19/2019 S. 251 ff.), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 07.01.2022 (Amtliche 

Mitteilungen I Nr. 1/2022 S. 1 f.), beschlossen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 NHG und § 37 Abs. 1 Satz 

3 NHG sowie § 26 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 6 Sätze 1 und 3 GO der Grundordnung der 

Georg-August-Universität Göttingen (GO). Ebenso einvernehmlich haben der Fakultätsrat der 

Medizinischen Fakultät (21.02.2022) und der Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen 

(03.05.2022) die zweite Änderung der Ordnung für das GGNB beschlossen (§§ 63 h Abs. 2 

Satz 1, 41 Abs. 1 Satz 1 NHG und §§ 63 b Satz 3, 37 Abs. 1 Satz 3 NHG sowie § 26 Abs. 5 

Sätze 1 und 3, Abs. 6 Sätze 1 und 3 GO). 

 

Die folgenden außeruniversitären Einrichtungen haben der zweiten Änderung der Ordnung für 

das GGNB zugestimmt (§ 26 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 6 Sätze 1 und 3 GO): 

 Deutsche Primatenzentrum GmbH – Leibniz-Institut für Primatenforschung (Beschluss der 

Geschäftsführung vom 24.01.2022), 

 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., vertreten durch die 

Geschäftsführenden Direktorinnen bzw. die Geschäftsführenden Direktoren 

o des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaften (Zustimmung vom 

04.02.2022),  

o des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation (Zustimmung vom 

25.01.2022). 

Schließlich hat der Stiftungsrat der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die zweite Änderung der Ordnung für das GGNB am 15.08.2022 genehmigt (§§ 62      

Abs. 4 Satz 1, 60 b Abs. 3 NHG, § 26 Abs. 6 Sätze 3 und 4 GO). 

 

I. Die „Ordnung für das Göttinger Graduiertenzentrum für Neurowissenschaften, Biophysik und 

molekulare Biowissenschaften (GGNB) der Georg-August-Universität Göttingen“ wird wie folgt 

geändert: 

 

In § 1 Abs. 3 Satz 3 werden der erste und zweite Aufzählungspunkt durch folgenden 

Aufzählungspunkt ersetzt: 

„- Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften (MPI-NAT).“ 
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II. Die zweite Änderung der „Ordnung für das Göttinger Graduiertenzentrum für 

Neurowissenschaften, Biophysik und molekulare Biowissenschaften (GGNB) der Georg-

August-Universität Göttingen“ tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 

Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 

__________________________________________________________________________ 

 


